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See the notice on TED website 153874-2023 - Result
Germany-Heilbronn: Library management services
OJ S 52/2023 14/03/2023
Contract award notice
Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

Name and addresses
Official name: Landratsamt Heilbronn
Postal address: Lerchenstr. 40
Town: Heilbronn
NUTS code: DE118 Heilbronn, Landkreis
Postal code: 74072
Country: Germany
Contact person: Zentrale Vergabestelle
E-mail: mathias.linsenmann@landratsamt-heilbronn.de
Telephone: +49 7131994-0
Fax: +49 7131994-190

:Internet address(es)
Main address: www.landkreis-heilbronn.de

Type of the contracting authority
Regional or local authority

Main activity
General public services

Section II: Object

Scope of the procurement

Title
Offenes Verfahren Scandienstleistungen Landkreis Heilbronn

Main CPV code
79995000 Library management services

Type of contract
Services

Short description
Digitalisierung und Vernichtung von Akten des Auftraggebers (Scandienstleistungen)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

Total value of the procurement
Value excluding VAT: 1 000 000,00 EUR

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/153874-2023
mailto:mathias.linsenmann@landratsamt-heilbronn.de?subject=TED
http://www.landkreis-heilbronn.de
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II.2. Description

Additional CPV code(s)
79995000 Library management services

Place of performance
NUTS code: DE118 Heilbronn, Landkreis
Main site or place of performance: Heilbronn

Description of the procurement
Für die elektronische Aktenführung, welche die Digitalisierung der Bestandsakten zum 
Gegenstand hat, benötigt der Landkreis Heilbronn ein Gesamtdienstleistungspaket. Die 
Papierakten sollen partienweise beim Auftraggeber abgeholt und anschließend nach 
Leistungsvorgaben beim Auftragnehmer verarbeitet werden. Die Daten der gescannten 
Dokumente sind regelmäßig beim Auftraggeber anzuliefern, damit sie zeitnah in das 
Dokumentenmanagementsystem übernommen werden können.
Nach der Verarbeitung und Übernahme der digitalisierten Akten in das 
Dokumentenmanagementsystem müssen die Papierakten beim Auftragnehmer für einen 
Zeitraum von sechs Monaten sicher und datenschutzkonform aufbewahrt und später 
vernichtet werden. Der Zeitraum beginnt mit dem Tag der digitalen Übertragung der Akten an 
den Auftraggeber. Die Freigabe zur Vernichtung wird vom Auftraggeber in Textform erteilt.
Insgesamt sollen ca. 3.050 laufende Meter Akten, das entspricht einer Gesamtblattanzahl von 
ca. 15,0 Mio. Blatt bzw. 40.000 Akten, verarbeitet und digitalisiert werden.

Award criteria
Quality criterion - Name: Grobkonzept / Weighting: 60
Price - Weighting: 40

Information about options
Options: no

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information

Section IV: Procedure

Description

Type of procedure
Open procedure

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

Administrative information

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2022/S 200-569435

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/569435-2022
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IV.2.9.

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

Information about termination of call for competition in the form of a prior information 
notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes

Award of contract

Date of conclusion of the contract
21/02/2023

Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

Name and address of the contractor
Official name: Alphacom Deutschland GmbH
Town: Ostfildern
NUTS code: DE113 Esslingen
Country: Germany
The contractor is an SME: no

Information on value of the contract/lot
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 750 000,00 EUR
Total value of the contract/lot: 1 000 000,00 EUR

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

Additional information
Erläuterungen zu den Eignungsnachweisen
(1) Aktuell: Aktuell bedeutet nicht älter als sechs Monate rückgerechnet vom Datum des 
Ablaufs der Bewerbungsfrist.
(2) Drittbescheinigung: Darunter sind z. B. Registereinträge und Zertifizierungen gefasst. Es 
genügt eine Ablichtung der Drittbescheinigung. Falls ein Bieter nicht die geforderte 
Drittbescheinigung vorweisen kann, ist eine vergleichbare Drittbescheinigung vorzulegen und 
die Vergleichbarkeit durch entsprechende Erläuterung nachzuweisen. Fehlt die Erläuterung, 
ist sie nicht plausibel oder nicht vergleichbar, folgt der Ausschluss vom Verfahren.
(3) Ausländische Bieter: Diese haben grundsätzlich die geforderten Erklärungen/Nachweise 
auf Deutsch bzw. in amtlich beglaubigter Übersetzung vorzulegen. Sollte eine Erklärung/ein 
Nachweis gänzlich nicht geführt werden können, ist dies zu begründen, eine vergleichbare 
Erklärung/ein vergleichbarer Nachweis vorzulegen und – auf Deutsch – zu erläutern, warum 
die Vergleichbarkeit besteht.
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VI.4.1.

VI.4.

(4) Bietergemeinschaften: Bietergemeinschaften haben eine von allen Mitgliedern 
rechtsverbindlich unterzeichnete und vollständig ausgefüllte Bietergemeinschaftserklärung 
unter Verwendung des vom Auftraggeber bereitgestellten Formblatts „Eigenerklärung 
Bietergemeinschaft“ abzugeben. Jedes Mitglied der Bietergemeinschaft hat die unter Ziffer III.
1) dieser Bekanntmachung geforderten Erklärungen und Nachweise vorzulegen. Für die 
Erklärungen unter Ziffer III.1.3) dieser Bekanntmachung gilt dies eingeschränkt, falls die 
Bietergemeinschaft eine Aufgabenteilung vorsieht und insofern z. B. bestimmte Referenzen 
nur von einem Bietergemeinschaftsmitglied vorgelegt werden können; eine gegebenenfalls 
eingeschränkte Vorlage von Erklärungen und Nachweisen ist von der Bietergemeinschaft 
erschöpfend in einer Anlage zur Bietergemeinschaftserklärung zu erläutern. Für 
Bietergemeinschaften gelten im Übrigen die gleichen Regeln wie für Bieter.
(5) Andere Unternehmen: Bieter können sich zum Nachweis der Eignung anderer 
Unternehmen bedienen (Eignungsleihe). Dann muss der Bieter eine Verpflichtungserklärung 
unter Verwendung des vom Auftraggeber bereitgestellten Formblatts „Verpflichtungserklärung 
anderer Unternehmen“ des anderen Unternehmens (Eignungsverleiher) vorlegen, wonach er 
im Auftragsfall für den Bieter eine konkret definierte Teilleistung erbringen wird. Für das die 
Eignung verleihende Unternehmen sind überdies die Nachweise gemäß Ziffer III.1.1) und III.
1.3) dieser Bekanntmachung vorzulegen.
(6) Der Auftraggeber behält sich vor, andere als die vom Bieter in der Referenzliste 
aufgeführten Referenzprojekte durch entsprechende Nachfrage bei Auftraggebern der 
Eignungsprüfung zugrunde zu legen.

Procedures for review

Review body
Official name: Vergabekammer Baden-Württemberg
Postal address: Durlacher Allee 100
Town: Karlsruhe
Postal code: 76137
Country: Germany
E-mail: vergabekammer@rpk.bwl.de
Fax: +49 7219263985

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures: 
Gemäß § 135 Abs. 1 GWB ist ein öffentlicher Auftrag von Anfang an unwirksam, wenn der 
öffentliche Auftraggeber
1. gegen § 134 GWB verstoßen hat,
2. den Auftrag ohne vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der 
Europäischen Union vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist, und dieser 
Verstoß in einem Nachprüfungsverfahren festgestellt worden ist.
Nach Absatz 2 kann die Unwirksamkeit nach Abs. 1 nur festgestellt werden, wenn sie im 
Nachprüfungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen nach der Information der betroffenen 
Bieter durch den öffentlichen Auftraggeber über den Abschluss des Vertrags, jedoch nicht 
später als sechs Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der 
Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union bekannt gemacht, 
endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach 
Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen 
Union.
Gemäß § 160 Abs. 3, Nr. 1-4 GWB ist der Antrag auf Einleitung eines 
Nachprüfungsverfahrens unzulässig, soweit:

mailto:vergabekammer@rpk.bwl.de?subject=TED
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VI.5.

1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor 
Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht 
innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Abs. 
2 bleibt unberührt,
2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber 
den Auftraggeber gerügt werden,
4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht 
abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung des 
Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Abs. 1 Nr. 2. § 134 Abs. 1 Satz 2 bleibt unberührt.

Date of dispatch of this notice
09/03/2023


